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Erste Ordnung zur Änderung der Studienordnung

 des Fachbereichs Erziehungswissenschaft

 und Psychologie der Freien Universität Berlin

 für den Masterstudiengang Psychologie

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Okto-
 ber  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  hat  der  Fachbe-
 reichsrat  des  Fachbereichs  Erziehungswissenschaft  und
 Psychologie  der  Freien  Universität  Berlin  am  9.  Februar
 2012  die  folgende  Erste  Ordnung  zur  Änderung  der  Stu-

 dienordnung  des  Fachbereichs  Erziehungswissenschaft
 und  Psychologie  der  Freien  Universität  Berlin  für  den
 Masterstudiengang  Psychologie  vom  7.  Juli  2011  (FU-
 Mitteilungen  37/2011  vom  21.  September  2011,  S.  718)
 erlassen:*

 Artikel  I

 1.  In  §  4  Abs.  5  werden  die  Worte  „inklusive  mündlicher
 Prüfung“ gestrichen.

 2.  In  der  Anlage  1  wird  die  Beschreibung  des  Moduls
 „Berufspraktikum“  durch  folgende  Modulbeschrei-
 bung ersetzt:
 *  Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung hat diese Ordnung am 5. März 2012 zur Kenntnis genommen.
 Modul: Berufspraktikum

 Hochschule/Fachbereich/Institut:  Freie Universität Berlin/Erziehungswissenschaft und Psychologie

 Modulverantwortliche/r: Praktikumsbeauftragte/r der Psychologie

 Zugangsvoraussetzungen: Keine

 Qualifikationsziele:

 Die  Studentinnen  und  Studenten  haben  die  inhaltlichen  und  methodischen  Kompetenzen  erprobt  und  erweitert,
 die  sie  in  den  Fachmodulen  erworben  haben.  Sie  besitzen  einen  Einblick  in  mögliche  Berufs-  und  Tätigkeitsfelder
 von  Psychologinnen  und  Psychologen  und  kennen  die  Anforderungen  und  die  institutionellen  Gegebenheiten
 einer Praxis- oder Forschungseinrichtung und können diese kritisch reflektieren.

 Inhalte:

 Das  Berufspraktikum  findet  in  einem  psychologischen  Berufsfeld  unter  Anleitung  einer  Fachpsychologin  oder
 eines  Fachpsychologen  statt.  Die  möglichen  Einsatzfelder  sind  sehr  vielfältig  und  liegen  z.  B.  in  der  Diagnostik,
 der  Beratung,  der  Personalentwicklung  (z.  B.  Mitarbeit  bei  eignungsdiagnostischen  Anwendungen),  der  Präven-
 tion,  in  der  Unterstützung  im  psychotherapeutischen  Bereich  (z.  B.  Mitarbeit  an  Konzepten  der  Behandlung  und
 Prävention) und in der Forschung.

 Lehr- und

 Lernformen
 Präsenzstudium

 (Stunden)

 Formen aktiver

 Teilnahme
 Arbeitsaufwand

  (Stunden)

 Praktikum  380
 Absolvierung des
 Praktikums

 Präsenzzeit Praktikum
 und Mentoring

 Vor- und Nachbereitung, Mentoring
 und Berichterstellung

 385

 65 Mentoring  5

 Vorbereitung des
 Praktikums; Bericht-
 erstattung über Fort-
 schritte und Ergebnisse

 Abfassen eines
 Praktikumsberichts

 Veranstaltungssprache: Entspricht der Sprache des Praktikumsplatzes

 Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 450

 Dauer des Moduls: 12 Wochen

 Häufigkeit des Angebots: Regelmäßig

 Verwendbarkeit: Masterstudiengang Psychologie
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3.  In  der  Anlage  2  werden  im  Exemplarischen  Studien-
 verlaufsplan  nach  dem  Wort  „Masterarbeit“  die  Worte
 „mit mündlicher Prüfung“ gestrichen.

 Artikel  II

 Inkrafttreten

 Diese  Ordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.
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Erste  Ordnung  zur  Änderung  der  Prüfungsordnung

 des Fachbereichs Erziehungswissenschaft

 und Psychologie der Freien Universität Berlin

 für den Masterstudiengang Psychologie

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Okto-
 ber  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  hat  der  Fachbe-
 reichsrat  des  Fachbereichs  Erziehungswissenschaft  und
 Psychologie  der  Freien  Universität  Berlin  am  9.  Februar
 2012  die  folgende  Erste  Ordnung  zur  Änderung  der
 Prüfungsordnung  des  Fachbereichs  Erziehungswissen-
 schaft  und  Psychologie  der  Freien  Universität  Berlin  für
 den  Masterstudiengang  Psychologie  vom  7.  Juli  2011
 (FU-Mitteilungen  37/2011  vom  21.  September  2011,
 S.  740) erlassen:*

 Artikel  I

 1.  In  §  4  Abs.  1  Nr.  3  werden  die  Worte  „mit  mündlicher
 Prüfung“ gestrichen.

 2.  §  5 wird wie folgt neu gefasst:

 §  5

 Masterarbeit

 (1)  Die  Masterarbeit  soll  zeigen,  dass  die  Studentin
 oder  der  Student  in  der  Lage  ist,  eine  Fragestellung
 auf  dem  Gebiet  der  Psychologie  auf  fortgeschritte-
 nem  wissenschaftlichen  Niveau  selbstständig  zu  be-
 arbeiten  und  die  Ergebnisse  angemessen  darzustel-
 len,  wissenschaftlich  einzuordnen  und  zu  dokumen-
 tieren.

 (2)  Studentinnen  und  Studenten  werden  auf  Antrag
 zur Masterarbeit zugelassen, wenn sie

 1.  für  den  Masterstudiengang  zuletzt  an  der  Freien
 Universität Berlin immatrikuliert gewesen sind und

 2.  Module  des  Masterstudiengangs  gemäß  §  4
 Abs.  2  Nr.  1  bis  3  Studienordnung  im  Umfang  von  30
 LP erfolgreich absolviert haben.

 (3)  Die  Zulassung  zur  Masterarbeit  ist  ausge-
 schlossen,  soweit  die  Studentin  oder  der  Student  an
 einer  anderen  Hochschule  im  gleichen  Studiengang
 oder  in  einem  Modul,  welches  mit  einem  der  im  Mas-
 terstudiengang  zu  absolvierenden  und  bei  der  Ermitt-
 lung  der  Gesamtnote  zu  berücksichtigenden  Module
 identisch  oder  vergleichbar  ist,  Leistungen  endgültig
 nicht  erbracht  oder  Prüfungsleistungen  endgültig
 nicht  bestanden  hat  oder  sich  in  einem  schwebenden
 Prüfungsverfahren befindet.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zur  Masterarbeit
 sind  Nachweise  über  das  Vorliegen  der  Vorausset-
 zungen  gemäß  Abs.  2  und  eine  Versicherung  beizu-
 fügen,  dass  für  die  Person  der  Antragstellerin  oder
 des  Antragstellers  keiner  der  Fälle  gemäß  Abs.  3  vor-
 liegt.  Mit  dem  Antrag  soll  die  Bescheinigung  einer
 prüfungsberechtigten  Lehrkraft  über  die  Bereitschaft
 zur  Übernahme  der  Betreuung  der  Masterarbeit
 vorgelegt  werden;  anderenfalls  setzt  der  Prüfungs-
 ausschuss eine Betreuerin oder einen Betreuer ein.

 (5)  Der  Prüfungsausschuss  gibt  in  Abstimmung  mit
 der  Betreuerin  oder  dem  Betreuer  das  Thema  der
 Masterarbeit  aus.  Thema  und  Aufgabenstellung  müs-
 sen  so  beschaffen  sein,  dass  die  Bearbeitung  inner-
 halb  der  Bearbeitungsfrist  abgeschlossen  werden
 kann.  Ausgabe  und  Fristeinhaltung  sind  aktenkundig
 zu  machen.  Die  Studentinnen  und  Studenten  er-
 halten  Gelegenheit,  eigene  Themenvorschläge  zu
 machen;  ein  Anspruch  auf  deren  Umsetzung  besteht
 nicht.

 (6)  Die  Bearbeitungszeit  für  die  Masterarbeit  be-
 trägt  22  Wochen.  Die  Masterarbeit  kann  auf  Deutsch
 oder  Englisch  verfasst  werden.  In  begründeten  Aus-
 nahmefällen  kann  der  Prüfungsausschuss  auf  Antrag
 das  Verfassen  der  Masterarbeit  in  einer  anderen
 Sprache  zulassen,  wenn  die  Betreuung  und  Bewer-
 tung  der  Masterarbeit  gewährleistet  sind.  Masterar-
 beiten,  die  auf  Englisch  verfasst  wurden,  müssen
 eine  Zusammenfassung  (maximal  eine  Seite)  in
 deutscher  Sprache  enthalten.  Masterarbeiten,  die
 nicht  auf  Englisch  verfasst  wurden,  müssen  eine  Zu-
 sammenfassung  (maximal  eine  Seite)  in  englischer
 Sprache enthalten.

 (7)  Als  Beginn  der  Bearbeitungszeit  gilt  das  Datum
 der  Ausgabe  des  Themas  durch  den  Prüfungsaus-
 schuss.  Das  Thema  kann  einmalig  innerhalb  der  ers-
 ten  zwei  Wochen  zurückgegeben  werden  und  gilt
 dann  als  nicht  ausgegeben.  Bei  der  Abgabe  hat  die
 Studentin  oder  der  Student  schriftlich  zu  versichern,
 dass  sie  oder  er  die  Arbeit  selbstständig  verfasst  und
 keine  anderen  als  die  angegebenen  Quellen  und
 Hilfsmittel benutzt hat.

 (8)  Die  Masterarbeit  ist  von  zwei  Prüfungsberech-
 tigten  zu  bewerten,  die  vom  Prüfungsausschuss  be-
 stellt  werden  und  von  denen  eine  oder  einer  die  Be-
 treuerin oder der Betreuer der Masterarbeit sein soll.

 (9)  Die  Studentinnen  und  Studenten  präsentieren
 und  erörtern  Planung  und  Zwischenergebnisse  der
 Masterarbeit  in  einem  begleitenden  Kolloquium.  Die
 Teilnahme wird empfohlen.

 3.  §  6 Abs.  1 wird wie folgt neu gefasst:

 (1)  Im  Falle  des  Nichtbestehens  darf  die  Masterar-
 beit  einmal,  sonstige  Prüfungsleistungen  jeweils
 zweimal wiederholt werden.

 4.  §  7 Abs.  5 wird wie folgt neu gefasst:

 (5)  Auf  dem  Zeugnis  werden  neben  der  Gesamt-
 note  auch  Noten  für  das  Kerncurriculum  gemäß  §  4

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 5. März 2012 bestätigt worden.
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Abs.  1  Nr.  1  und  die  Studienschwerpunkte  gemäß  §  4
 Abs.  1  Nr.  2  sowie  die  Note  der  Masterarbeit  aus-
 gewiesen.  Die  Noten  für  das  Kerncurriculum  und  den
 gewählten  Studienschwerpunkt  werden  berechnet
 als  der  mit  den  Leistungspunkten  gewichtete  Mittel-
 wert  der  in  die  Notenermittlung  einbezogenen  Modul-
 noten.  Die  Gesamtnote  wird  berechnet  als  der  mit
 den  Leistungspunkten  gewichtete  Mittelwert  der  No-
 ten  für  das  Kerncurriculum,  den  gewählten  Studien-
 schwerpunkt und die Masterarbeit.

 5.  In  den  Erläuterungen  zur  Anlage  1  wird  der  letzte
 Satz  des  Absatzes  4  („Leistungspunkte  werden  aus-
 schließlich  nach  der  erfolgreichen  Absolvierung  des
 ganzen  Moduls  –  also  nach  regelmäßiger  und  aktiver
 Teilnahme  an  den  Lehr-  und  Lernformen  und  erfolg-
 reicher  Ablegung  der  Modulprüfung  des  Moduls  ver-
 bucht.“) durch folgenden Wortlaut ersetzt:

 Leistungspunkte  werden  nach  der  erfolgreichen  Ab-
 solvierung  des  ganzen  Moduls  –  also  nach  regelmä-
 ßiger  und  aktiver  Teilnahme  an  den  Lehr-  und  Lern-
 formen  und  erfolgreicher  Ablegung  der  Modulprüfung
 des  Moduls  verbucht.  Bei  Modulen  ohne  Modulprü-
 fung  ist  die  aktive  Teilnahme  neben  der  regelmäßi-
 gen  Teilnahme  an  den  Lehr-  und  Lernformen  Voraus-
 setzung  für  den  Erwerb  der  dem  jeweiligen  Modul  zu-
 geordneten Leistungspunkte.

 6.  In  der  Anlage  1  wird  die  Modulprüfung  des  Moduls
 „Berufspraktikum“ auf „keine“ geändert.

 7.  In  Anlage  2:  Zeugnis  (Muster)  werden  in  der  Auflis-
 tung  der  Studienbereiche  hinter  dem  Wort  „Master-
 arbeit“  die  Worte  „und  mündliche  Prüfung“  ge-
 strichen.

 Artikel  II

 Inkrafttreten

 Diese  Ordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.
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